§ 1 Entwicklung und Funktionen der Grundrechte

I. Idee und Entwicklung der Grundrechte
1. Was sind Grundrechte und wie werden sie wirksam?

Grundrechte sind fundamentale individuelle Rechte, die den Staat adressieren
und ihn gegeniiber seinen Rechtssubjekten als Grundrechtstragern binden. Sie
stehen normhierarchisch iiber dem Parlamentsgesetz (oftmals indem sie in einem
Verfassungsdokument verbiirgt sind) und werden so zum Maf$stab, an dem
sich das tbrige staatliche Recht messen lassen muss. Auf diese Weise sichern
Grundrechte Freiheit und Gleichheit der rechtsunterworfenen Subjekte.

Ihre Begriindung finden die Grundrechte im Kern im Menschsein — es sind
angeborene Rechtspositionen, die in der modernen Grundrechtslehre und (ins-
besondere im deutschen Kontext) in der Menschenwiirde wurzeln. Teilweise
bediirfen die Grundrechte der Ausgestaltung durch einfaches Recht (normge-
pragte Grundrechte, § 4 Rn. 44 ff.), etwa beim Eigentum: Erst die Bereitstellung
einer Eigentumsordnung seitens des Staates (in Deutschland im Biirgerlichen
Gesetzbuch) verleiht dem Grundrecht einen spezifischen, schutzfihigen Gehalt.
Bisweilen werden Grundrechte von Normen oder weiteren Grundrecht(saus-
pragung)en flankiert, die funktional auf die Inanspruchnahme oder Sicherung
grundrechtlicher Rechtspositionen ausgerichtet sind, etwa im Religionsverfas-
sungsrecht: Bestimmte Rechte der Kirchen bzw. Glaubensgemeinschaften - et-
wa Organisationsformen wie der Korperschaftsstatus (§ 10 Rn. 30 ff.) oder das
Recht, Kirchensteuern zu erheben — gewahrt das Grundgesetz mit dem Ziel, die
Wahrnehmung der Religionsfreiheit durch die Glaubigen zu ermoglichen oder
zu begiinstigen.

Grundrechte konnen als Normen gedeutet werden, die Begriindungslasten ver-
teilen: Wahrend jegliches Verhalten der Biirger:innen einen nicht begriindungs-
bediirftigen Gebrauch grundrechtlicher Verbiirgungen von Freiheit und Gleich-
heit darstellt, liegt die Rechtfertigungslast fiir Eingriffe in die Grundrechte — also
fiir Beschriankungen von Freiheit und Gleichheit — bei der Staatsgewalt.

Beispiel: Das Recht, beliebig schnell Auto zu fahren, ist prinzipiell durch die allge-
meine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) geschiitzt. Mochte der Staat die zulassi-
ge Hochstgeschwindigkeit begrenzen, sind nicht die Biirger:innen verpflichtet zu
begriinden, warum sie schneller fahren wollen, sondern der Staat muss belastbare
Griinde fir die Freiheitsbeschrankung darlegen.

Kurzum: Jegliches menschliche Verhalten ist eine nicht begrindungsbediirftige
Freiheitsaustiibung, wihrend der Staat jegliche seiner Mafinahmen aus einer
Aufgabe und Kompetenz herleiten und rechtfertigen, d.h. begriinden muss.
Rechtssubjekte handeln im Modus grundsatzlich ungebundene Freibeitswahr-
nebhmung, das Handeln des Staates erfolgt im Modus grundsatzlich gebundene
Kompetenzausiibung.
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2. Warum ist fiir das Verstandnis der Grundrechte Kontext wichtig?

Wie bei jeder (Rechts-)Norm muss auch der Bedeutungsgehalt der Grundrech-
te durch Auslegung ermittelt werden. Aufgrund der abstrakten Formulierung
der Grundrechte konnen diese nicht isoliert, das heifst aus sich selbst heraus,
interpretiert und auslegelegt werden. Fiir das Verstindnis der Grundrechte ist
vielmehr Kontext notwendig: Die Interpretation der Verfassung und der Grund-
rechte hingt dabei mafsgeblich vom gesellschaftlichen Umfeld ab; zwischen
beiden besteht eine Interdependenz. Trotz des feststehenden Wortlauts ist der
materielle Gehalt der Grundrechte dynamisch und ihre Interpretation ein fort-
wihrender, offener Prozess (sog. Lehre vom Verfassungswandel).

Als Beispiel mag das Verstandnis von der Gleichberechtigung der Frau dienen:
Sie ist zwar im Grundgesetz seit jeher in Art. 3 Abs. 2 S.1 GG verfassungsrechtlich
normiert, ihr Verstandnis hat sich indessen tber die Jahrzehnte erheblich fortent-
wickelt (Auswirkungen des Art. 3 Abs. 2 S.1 GG auf die privatrechtliche Stellung der
Frau, § 24 Rn. 23 ff.).

3. Wo liegt der Ursprung moderner Grundrechtskataloge?

Das erste Dokument mit Gewahrleistungen mit Grundrechtscharakter ist die
englische Magna Carta Libertatum von 1215: Sie rdumte dem Adel dabei be-
stimmte Rechte gegeniiber dem Koénig ein. Mit dem Habeas Corpus Act von
1679 und insbesondere der Bill of Rights von 1689 wurden weitere Individual-
rechte verbiirgt.

In Nordamerika gewannen die Grund- und Menschenrechte durch die amerika-
nische Revolution und der Erklarung der Unabhangigkeit von Grof$britannien
1776 an Bedeutung. Mit der aus demselben Jahr stammenden Virginia Bill
of Rights entstand eine erste umfassende Verfassungsurkunde, die mafSgebli-
chen Einfluss auf die spdtere amerikanische Verfassung, insbesondere die Ver-
fassungszusitze (Amendments), hatte:

P Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibit-
ing the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or
the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for
a redress of grievances.

First Amendment <«

Dieser erste Verfassungszusatz verbietet es dem Kongress, Gesetze zu ver-
abschieden, die die Meinungsfreiheit (§ 12 Rn. 3 ff.), Glaubensfreiheit (§ 10
Rn. 2 ff.), Pressefreiheit (§ 12 Rn. 16 ff.), Versammlungsfreiheit (§ 13 Rn.2 ff.)
oder das Petitionsrecht (§25 Rn.41ff.) einschranken: Gewaihrleistungen, die
heute eine herausragende Bedeutung in modernen Grundrechtskatalogen — na-
mentlich der in diesem Lehrbuch behandelten: Grundgesetz (GG), Europaische

1 Dazu VofSkuhle, JuS 2019, 417.

18



https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_3.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_3.html
http://www.verfassungen.eu/gb/gb1215.htm
https://www.deutschlandfunk.de/27-5-1679-vor-325-jahren-100.html
https://usa.usembassy.de/etexts/gov/bill_of_rights.pdf
http://www.verfassungen.net/us/va/grundrechteerklaerung76.htm
http://www.verfassungen.net/us/va/grundrechteerklaerung76.htm
https://constitution.congress.gov/constitution/amendment-1/
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html
https://www.europarl.europa.eu/germany/de/europäisches-parlament/grundrechtecharta
https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fzeits%2Fjus%2F2019%2Fcont%2Fjus.2019.417.1.htm&anchor=Y-300-Z-JUS-B-2019-S-417-N-1
https://doi.org/10.5771/9783748911197-17
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_3.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_3.html
http://www.verfassungen.eu/gb/gb1215.htm
https://www.deutschlandfunk.de/27-5-1679-vor-325-jahren-100.html
https://usa.usembassy.de/etexts/gov/bill_of_rights.pdf
http://www.verfassungen.net/us/va/grundrechteerklaerung76.htm
http://www.verfassungen.net/us/va/grundrechteerklaerung76.htm
https://constitution.congress.gov/constitution/amendment-1/
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html
https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fzeits%2Fjus%2F2019%2Fcont%2Fjus.2019.417.1.htm&anchor=Y-300-Z-JUS-B-2019-S-417-N-1

I. Idee und Entwicklung der Grundrechte

Grundrechte-Charta (EU-GRCh) und Europiische Menschenrechtskonvention
(EMRK) — einnehmen.

Parallel zu den Entwicklungen in Nordamerika wurde im Zuge der franzosi-
schen Revolution 1789 die Déclaration des droit de ['homme et du citoyen ver-
kiindet. Diese war Grundstein fiir weitergehende Grundrechtsgewihrleistungen
in der franzosischen Verfassungsentwicklung.

4. Wie stand es historisch um den Schutz der Grundrechte in deutschen
Staaten?

Erste vereinzelte Freiheitsgarantien enthielt die Deutsche Bundesakie des Wie-
ner Kongresses von 1815 als Zugestandnisse von Reichsfiirsten und freien Stad-
ten. In den siddeutschen Einzelstaaten fanden sich zudem erste Freiheitsrechte
nach franzosischem Vorbild.

Am Anfang der gesamtdeutschen Verfassungsentwicklung steht dann die Pauls-
kirchenverfassung (auch Frankfurter Reichsverfassung), die 1849 von der
Frankfurter Nationalversammlung in der Paulskirche verabschiedet wurde. Die
Verfassung enthielt einen umfassenden Grundrechtskatalog und sah eine strikte
Gewaltenteilung vor. Diese Gedanken bilden heute grundlegende Strukturmerk-
male des Grundgesetzes. Die Paulskirchenverfassung hat damit ideengeschicht-
lich eine immense Wirkkraft entfaltet, auch wenn sie selbst nie in Kraft getreten
1st.

Nach der Paulskirchenverfassung gab es weitere Verfassungen. Die wohl bedeu-
tendste — aus der Verfassung des Norddeutschen Bundes von 1867 hervorgegan-
gene — Verfassung war die Reichsverfassung von 1871. Diese war fast 50 Jahre
in Kraft, enthielt allerdings keinen Grundrechtskatalog.

5. Wie wurden in der Weimarer Republik Grundrechte verbiirgt?

Mit Zusammenbruch der Monarchie und der Abdankung des Kaisers im Zuge
der Novemberrevolution 1918/19 befand sich Deutschland nach dem Ersten
Weltkrieg in einer politischen und gesellschaftlichen Identitdtskrise. Die 1919
verkiindete Weimarer Reichsverfassung (WRV) knupft an die Ideale der Pauls-
kirchenverfassung an: Sie enthielt u.a. einen umfassenden Grundrechtskatalog.
Allerdings waren die Grundrechte von nachrangiger Bedeutung: Sie werden
erst im zweiten Teil der WRV (Art. 109 ff. WRV) etabliert, so dass ihnen eine
schwache systematische Stellung zukommt; zudem werden sie als Auftrige an
den Staat formuliert (,,Programmsitze“). Insbesondere aber waren Verletzungen
nicht justitiabel, weil die WRV keine Verfassungsgerichtsbarkeit vorsah — so
konnten die Gewihrleistungen nicht effektiv (individuell) eingeklagt werden
(siehe Einrichtung der Verfassungsbeschwerde, §27 Rn.2) und krankten an
fehlender Durchsetzbarkeit.
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§ 1 Entwicklung und Funktionen der Grundrechte

6. Wie haben die Verbrechen der nationalsozialistischen Diktatur auf die
Entwicklung der Grundrechte gewirkt?

Formal war die WRV bis zur Ubernahme der Regierungsgewalt durch die Alli-
ierten 1945 in Kraft; faktisch war sie bereits ab 1933 durch die Machtergrei-
fung der Nationalsozialisten aufler Kraft. In der Zeit des nationalsozialistischen
Unrechtsregimes wurden die Grundrechte zugig abgeschafft.

So wurden etwa im Mirz 1933 Berufsverbote fiir jiidische Arzt:innen, Rechtsan-
walt:innen, Apotheker:innen und Bademeister:innen erlassen; ab April 1933 wur-
den alle ,nicht-arischen” Beamt:innen durch das ,Gesetz zur Wiederherstellung
des Berufsbeamtentums* aus dem Beamtenverhiltnis entlassen; im Oktober 1933
folgte die ,Gleichschaltung” samtlicher Medien und damit faktisch die Aufhebung
der Pressefreiheit; schlieRlich wurden mit Inkrafttreten der Niirnberger Gesetze
1935 die Burgerrechte jiidischer Menschen aufgehoben.

7. Seit wann gelten in Deutschland wieder Grundrechte?

Der Zusammenbruch der deutschen Regierungsgewalt durch totale Kapitulation
und Besatzungsverwaltung machte auch aus verfassungsrechtlicher Sicht einen
Neuanfang zwingend erforderlich. Dieser begann zunichst in den einzelnen
Lindern. Das Land Hessen verkiindete am 1.12.1946 als erstes eine neue Ver-
fassung. Seit dem 23.5.1949 gelten die Grundrechtsgarantien im Grundgesetz
der Bundesrepublik Deutschland fiir die westlichen Bundeslinder; seit dem
3.10.1990 fur alle Lander.

Ausgefertigt wurde die Verfassung 1948 vom Parlamentarischen Rat, dessen
Uberlegungen von der Zielsetzung gepriagt waren, Verbrechen und Unterdrii-
ckung wie zu Zeiten der NS-Diktatur unmoglich zu machen (,,nie wieder!*).
Das Grundgesetz versteht sich daher als Gegenentwurf zur nationalsozialisti-
schen Schreckensherrschaft.? Deutlich wird dies an verschiedenen Strukturent-
scheidungen des Grundgesetzes:®> So riickt der Grundrechtskatalog an den
Anfang des Grundgesetzes (Art. 1-19); in der Weimarer Reichsverfassung
war dieser als zweiter Hauptteil hinter dem Staatsorganisationsrecht platziert
(Art. 109-165 WRYV ,,Grundrechte und Grundpflichten der Deutschen*, es fol-
gen nur noch Ubergangs- und Schlussbestimmungen). Mit der Stellung der Men-
schenwiirde (Art.1 Abs.1 GG, §6 Rn.2) als erste und fundamentalste Norm
der Verfassung hebt das Grundgesetz deren tiberragende Bedeutung hervor.

Zudem kennt das Grundgesetz keine sog. Notverordnung i.S.v. Art. 48 WRV.
Das Prinzip ,,Not kennt kein Gebot“, wonach in Notzeiten ein Rechtsbuch
notwendig sein kann, gilt im Grundgesetz gerade nicht. Dennoch sieht auch das
Grundgesetz eine sog. Notstandsverfassung vor, um die freiheitliche demokrati-
sche Grundordnung auch in Krisenzeiten (bspw. Verteidigungsfall) aufrecht zu

2 Vgl. BVerfGE 124, 300 (Rudolf HeR Gedenkfeier [2009]).
3 Vor allem auch im staatsorganisationsrechtlichen Teil haben sich maBgebliche Anderungen ergeben,
etwa hinsichtlich der Stellung des Bundesprasidenten (Art. 54 GG) im Vergleich zum Reichsprasidenten.
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erhalten und zu schiitzen.* Das Grundgesetz bleibt allerdings auch in existenzi-
ellen Ausnahmesituationen jederzeit Richtschnur jeder staatlichen MafSnahme.

8. Welche Grundrechtskataloge gelten in Deutschland?

Grundrechte sind nicht nur im Grundgesetz kodifiziert, sondern auch interna-
tional (EMRK), auf Ebene der EU (EU-GRCh) und in den Bundeslindern
(Landesverfassungen, § 1 Rn.21f.). Daraus ergibt sich ein System des Grund-
rechtsschutzes, das aus autonom nebeneinanderstehenden und gleichwohl eng
miteinander verflochtenen Grundrechtsordnungen besteht.

Das Grundrechtsschutzsystem wird dabei besonders stark von den supranatio-
nalen Grundrechtsgewahrleistungen (§ 2 Rn. 1) beeinflusst:

m Auf iberstaatlicher (volkerrechtlicher) Ebene enthilt die EMRK den wich-
tigsten Menschenrechtskatalog. Dabei handelt es sich um einen volkerrecht-
lichen Vertrag, dessen Vertragsstaaten die Mitgliedsstaaten des Europarats
sind. Der Europarat setzt sich aus 46 Staaten zusammen und darf nicht mit
der Europdischen Union (oder deren Riten) verwechselt werden. Die EMRK
wurde 1950 in Rom - u.a. von Deutschland — unterzeichnet und gilt seit
1953. Das BVerfG zieht die EMRK als Auslegungshilfe fir Gesetze und die
Verfassung heran (Grundsatz der volkerrechtsfreundlichen Auslegung, § 5
Rn. 10).

m Auf der Ebene der Europaischen Union verbiirgt die Europaische Grundrech-
techarta (EU-GRCh) als unverbriichlicher Teil des unionalen Primirrechts
grundrechtliche Gewihrleistungen. Daneben finden sich vereinzelt in den
europdischen Vertragen (EUV und AEUV) grundrechtsihnliche Garantien,
etwa das allgemeine Diskriminierungsverbot gem. Art. 18 Abs. 1 AUEV, § 24
Rn. 48 ff.). Verletzungen der EU-GRCh sind vor den nationalen Gerichten
geltend zu machen, die diesbezugliche Rechtsfragen erforderlichenfalls dem
EuGH vorlegen konnen; eine Individualbeschwerde (vergleichbar der Ver-
fassungsbeschwerde zum BVerfG oder der Menschenrechtsbeschwerde zum
EGMR) ist im Unionsrecht nicht vorgesehen.

m Die EU-GRCh wurde im Jahr 2000 verabschiedet und bildet seit dem Vertrag
von Lissabon (in Kraft seit dem 1.12.2009) einen Pfeiler des europaischen
Primirrechts (Art. 6 Abs. 1 EUV); sie ist damit rechtsverbindlich. Die EMRK
entfaltet auch Ausstrahlungswirkung auf die EU-GRCh (Art. 6 Abs.2 und 3
EUV). Zwar ist die EU ihrem Auftrag aus Art. 6 Abs. 2 EUV, der EMRK bei-
zutreten, bislang noch nicht nachgekommen,’ die materiellrechtlichen Gehal-
te der EMRK sind aber Teil der ,allgemeinen Grundsitze des Unionrechts
(Art. 6 Abs. 3 EUV)® — und dadurch bei der Auslegung des Unionsrechts im
Allgemeinen und der EU-GRCh im Besonderen auch durch den EuGH zu
beriicksichtigen.”

Kaiser, Ausnahmeverfassungsrecht, 2020.

Dazu Peers, German Law Journal 16 (2015), 213; Schmahl, JZ 2016, 921.

Ausflhrlich Kingreen, in: Calliess/Ruffert, EUV/AUEV Kommentar, 6. Aufl., Art. 6, Rn. 4.

EuGH v. 13.7.1989, Rs. 5/88, Slg. 1989, 2609, Rn. 17 — Wachauf; ferner Kingreen, in: Calliess/Ruffert, EUV/
AUEV Kommentar, 6. Aufl., Art. 6, Rn. 20 f.
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§ 1 Entwicklung und Funktionen der Grundrechte

9. Wie ist das Verhaltnis zwischen Grundgesetz und Landesverfassungen?

Hinsichtlich der in den Landesverfassungen gewahrleisteten Grundrechte stellt
sich zunichst die Frage, inwiefern diese neben den Grundrechten des Grundge-
setzes Geltung beanspruchen kénnen.® Nach Art.31 GG gilt der Grundsatz
»Bundesrecht bricht Landesrecht“ (Derogation), dem Bundesrecht kommt also
Geltungsvorrang zu. In Bezug auf die Grundrechte trifft Art. 142 GG als lex
specialis zu Art. 31 GG indessen eine andere Regelung: Danach bleiben Grund-
rechte der Landesverfassungen insoweit in Kraft, ,als sie in Ubereinstimmung*
mit Art. 1-18 GG stehen. Wann Gewahrleistungsgehalte i.S.d. Art. 142 GG
iibereinstimmen, konkretisierte das BVerfG:

P Art.142 GG sieht die Geltung der Grundrechte der Landesverfassungen nur vor,
soweit sie mit den entsprechenden Rechten des Grundgesetzes iibereinstimmen.
Das ist der Fall, wenn der Gewahrleistungsbereich der jeweiligen Grundrechte
und ihre Schranken einander nicht widersprechen. Diese Widerspruchsfreiheit be-
steht bei Grundrechten, die inhaltsgleich sind, weil sie ,den gleichen Gegenstand
in gleichem Sinne, mit gleichem Inhalt und in gleichem Umfang’ regeln. Aber
auch soweit Landesgrundrechte gegeniiber dem Grundgesetz einen weitergehen-
den Schutz oder auch einen geringeren Schutz verbiirgen, widersprechen sie den
entsprechenden Bundesgrundrechten als solchen nicht, wenn das jeweils engere
Grundrecht als Mindestgarantie zu verstehen ist und daher nicht den Normbefehl
enthalt, einen weitergehenden Schutz zu unterlassen.

BverfGE 96, 345, 365 (Landesverfassungsgerichte [1997]) <

Landesgrundrechte binden natiirlich immer nur die Landesstaatsgewalt, nicht
aber die Bundesstaatsgewalt oder gar Organe der EU. Davon unberiihrt bleibt
die Bindung der Landesstaatsgewalt an die Grundrechte des Grundgesetzes
(Art. 1 Abs. 3 GG). Die Landesstaatsgewalt ist damit doppelt gebunden: einer-
seits an die Grundrechte des Grundgesetzes, andererseits an die Grundrechte der
Landesverfassung.’

Weiterfiihrende Hinweise

VofSkuhle, Der europdische Verfassungsgerichtsverbund, NVwZ 2010, 1

Kizil, EU-Grundrechtsschutz im Vertrag von Lissabon, JA 2011, 277

Scheidler, Einfithrung in die allgemeine Grundrechtslehre, Jura 2012, 256

Kingreen, Die Unionsgrundrechte, Jura 2014, 295

Uerpmann-Wittzack, Die Bedeutung der EMRK fiir den deutschen und unionalen Grund-
rechtsschutz, Jura 2014, 916

Vofkuble/Wischmeyer, Grundwissen — Offentliches Recht: Grundrechte im Unionsrecht,
JuS 2017, 1171

NufSberger, Die europdische Menschenrechtskonvention — Eine Verfassung fiir Europa?,
JZ.2019, 421

Ruffert/Grischek/Schramm, Europarecht im Examen — Die Grundrechte, JuS 2020, 1022

8 Dazu Lindner, JuS 2018, 233.
9 Siehe Vofkuhle, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG Kommentar, 7. Aufl,, Art. 93, Rn. 67 ff.
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Il. Grundrechtsfunktionen

Homner, Die Grundrechte der EU-Grundrechtecharta, JA 2021, 219

Lorenzen, Grundlagen des Europarechts, Jura 2021, 482; 607

Knoth/Seyer, Grundfille zur Grundrechtecharta, JuS 2021, 928; 1018

Vofkuble/Schemmel, Grundwissen — Offentliches Recht: Die Verfassungsgerichtsbarkeit,
JuS 2021, 1137

Il. Grundrechtsfunktionen
Wie wurden Grundrechtsfunktionen klassischerweise systematisiert?

Die wohl bekannteste Einteilung geht auf Georg Jellinek zuriick, der zwischen
drei Funktionen unterschiedet (sog. Statuslehre):10

m status negativus: Freiheit vom Staat — Grundrechte als Abwehrrechte.
m status positivus: Freiheit durch den Staat — Grundrechte als Leistungsrechte.

m status activus: Freiheit im und fiir den Staat — Grundrechte als politische

Teilhaberechte.

2 .Wie werden Grundrechtsfunktionen heute systematisiert?

Eine aktuellere Systematisierung unterscheidet zwischen ,,subjektiv-rechtlichen*
und ,,objektiv-rechtlichen® Grundrechtsgehalten.!! Grundrechte sind seit jeher
als subjektive Rechte verstanden worden; die Entwicklung objektiv-rechtlicher
Gehalte ist erst im Laufe der Entwicklung der Grundrechtsdogmatik durch das
BVerfG danebengetreten:

P Ohne Zweifel sind die Grundrechte in erster Linie dazu bestimmt, die Freiheits-
sphdre des einzelnen vor Eingriffen der 6ffentlichen Gewalt zu sichern; sie sind
Abwehrrechte des Biirgers gegen den Staat. [...] Ebenso richtig ist aber, daf das
Grundgesetz, das keine wertneutrale Ordnung sein will, in seinem Grundrechtsab-
schnitt auch eine objektive Wertordnung aufgerichtet hat und daB gerade hierin
eine prinzipielle Verstarkung der Geltungskraft der Grundrechte zum Ausdruck
kommt. Dieses Wertsystem, das seinen Mittelpunkt in der innerhalb der sozialen
Gemeinschaft sich frei entfaltenden menschlichen Personlichkeit und ihrer Wiirde
findet, muR als verfassungsrechtliche Grundentscheidung fiir alle Bereiche des
Rechts gelten; Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung empfangen von
ihm Richtlinien und Impulse.

BverfGE 7,198, 204 f. (Liith [1958]) <

Die Figur der ,,objektiven Wertordnung“ wird durchaus kritisch gesehen.!? Das
BVerfG kann sich mit diesem Begriff namlich neben dem Grundrechtsschutz
ein Argumentationsreservoir schaffen, das den parlamentarischen Gesetzgeber
wirkmaichtig zu beschranken geeignet ist. Das birgt die Gefahr einer Selbster-
machtigung des Gerichts.

10 Jellinek, System der subjektiven &ffentlichen Rechten, 2. Aufl. 1905, S. 85 ff.

11 Dazu v. Coelln, in: Gropl/Windhorst/v. Coelln, Studienkommentar GG, 5.Aufl, Vorbemerkungen,
Rn. 26 ff;; Vofskuhle/Kaiser, JuS 2011, 411.

12 Zur Kritik siehe Starck, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG Kommentar, 7. Aufl., Art. 1, Rn. 178 ff.
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